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Sach- und Rechtslage:
Das Prufungsergebnis der uberortlichen unvermuteten Kassenprifung wird
gemals

§ 10 Abs. 2 Kommunalprufungsgesetz (KPG M-V) zur Kenntnis genommen.

Das Gemeindeprifungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat
am 19.05.2026 gemals § 7 Abs.1 Ziff. 2 KPG M-V eine uberortliche unvermutete
Kassenprufung vorgenommen. Der Prufberichtliegt als Anlage bei.

Nach Kenntnisnahme der Stadtvertretung zu den Prufungsergebnissen erfolgt
gemals § 10 Abs.3 KPG M-V die offentliche Bekanntmachung und Auslegung des
Prufberichtes.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine finanziellen Auswirkungen

Anlage/n:
1 - Kassenprufung Stadt Malchin 2026 (6ffentlich)

2 - Stellungnahme (6ffentlich)

1/1



Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Der Landrat

als untere staatliche Verwaltungsbehérde
Rechnungs- und Gemeindepriifungsamt

Bericht liber die am 19. Mai 2026
durchgefiihrte tiberértliche unvermutete
Kassenpriifung der Stadtkasse der
Stadt Malchin im Amt Malchin am
Kummerower See

Aktenzeichen: 14.23.020-005

Prifnummer: 180-14.2-2026

Prifer/in: Anja Ronneburg
Linda Kokel

Prifungszeit: 19. Mai 2026



Bericht Uber die Gberdrtliche unvermutete Kassenprifung der Stadt Malchin im Amt Malchin am Kummerower See
Rechnungs- und Gemeindeprifungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

Inhaltsverzeichnis
TabellenVverzeiChNis ... ]
ADbKUrzungsverzeiChnis ..........oo i s Il
I =T 1= ¥ 3T 1
2 Uberortliche KasSenprifung ..........ccccecceueeeereesieeesesessesenssssessessessssessessssssssssssnsssssssssssssnens 1
3 Kassenbestandsaufnahme ... ——————— 2
3.1 KassenistbeStand ...........cooiiiiiiii e 2
3.2 KassenSOIIDESIANG .........cooiiiiiiiii e 3
3.3 GegenUberstellUNg ..........oooiiiiiiii it a e 4
4 Aufbau und Organisation der Kasse............cccvireeicciiiiiinrcceescsss s ress s e s s 4
4.1 BAK@SSE ...t e e e e e e e e e e 5
S N To [T [ €= 1 €] o] =1 01U Vo RS 6
4.3 Angelegte FINaNZmIittel .............uuumimmiiiii e 6
R N To [T [ €= 1 €] (=Y L1 (= U 7
4.5 Einzahlungskassen, Handvorschisse und Wertvordrucke .............ccccoooiieeiiiiiiiiiannnnn. 7
4.8 ANWEISUNGEIN ...ttt e 9
4.7 Abwicklung des ZahlungSVErKERNIS ............uuuiieii e 9
4.7.1 EINZANIUNGEN ...t e e e e e e e s 10
4.7.2 AUSZANIUNGEN ..o 10

5 SchlussbetraChtung........cccccimiiiiiiiiii e 12



Bericht Uber die Gberdrtliche unvermutete Kassenprifung der Stadt Malchin im Amt Malchin am Kummerower See
Rechnungs- und Gemeindeprifungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bestand an Finanzmitteln auf Bankkonten ...........ccccccviimiiimniiniinnsnnnsnnssssssessssneenn
Tabelle 2: Bestandsnachweis Barkasse Stadtkasse..........cccccvvreivmimrmeinimneenneeeseeeseeeseeeseeeeeene
Tabelle 3: Abstimmung des Kassenbestandes .............ccooiiimmiimicciniinnr e
Tabelle 4: Bestandsnachweis Barkasse Standesamt ............ccccccviimiiimniiniinnsnnnennsssssssesseseenn
Tabelle 5: Bestandsnachweis Barkasse Vollstreckung.........ccccooimimiiiiiecciiinncccsnseecsseee e
Tabelle 6: Bestandsnachweis Barkasse Blirgeramt ............ccccoeiiiiiiiiiinin s
Tabelle 7: Nachweis Fischereiabgabemarken und Fischereischeine im Biirgeramt...........

Abkirzungsverzeichnis

AmtsBIl. M-V Amtsblatt fir Mecklenburg-Vorpommern

E Empfehlung

F Feststellung

GVOBI. M-V Gesetz- und Verordnungsblatt flir Mecklenburg-Vorpommern

ZW Zahlweg



Bericht Uber die Gberdrtliche unvermutete Kassenprifung der Stadt Malchin im Amt Malchin am Kummerower See
Rechnungs- und Gemeindeprifungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

1 Einleitung

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 KPG M-V vom 6. April 1993 (GVOBI. M-V 1993, 250), zuletzt gedndert durch
Art. 3 des Gesetzes vom 7. April 2026 (GVOBI. M-V S. 293, 300) zahlt die Kassenprifung zu den
Aufgaben der Gberortlichen Prifung.

Der Prifung lagen folgende rechtliche Vorschriften zugrunde:

e Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik  (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008

(GVOBI. M-V 2008, 34), zuletzt geandert durch Art. 6 des Gesetzes vom 7. April 2026
(GVOBI. M-V S. 294, 299)

¢ Gemeindekassenverordnung-Doppik  (GemKVO-Doppik) vom 25. Februar 2008

(GVOBI. M-V 2008, 62), zuletzt geandert durch Art. 1 der Verordnung vom 24. Mai 2024
(GVOBI. M-V S. 239)

e Kommunalprifungsgesetz (KPG M-v) vom 6. April 1993 (GVOBI. M-V 1993, 250), zuletzt
geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 7. April 2026 (GVOBI. M-V S. 300)

o Kommunalverfassung flr das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung —
KV M-V) vom 16. Mai 2024 (GVOBI. M-V 2024, 270), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes
vom 7. April 2026 (GVOBL. M-V S. 300, 303)

e Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltverordnung-Doppik und
Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-Doppik VV M-V) vom 23. Juli 2019

(AmtsBIl. M-V 2019, S. 766), zuletzt geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 24. Mai 2024
(AmtsBI. M-V 2024, S. 638)

o Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der Stadtverwaltung Malchin
vom 14. Oktober 2021

e Arbeitsanweisung zu Ziffer 2.4.8. der Dienstanweisung zur Organisation des
Rechnungswesens vom 31. Januar 2022

e Arbeitsanweisung zu Pkt. 2.7 und 2.8 der Dienstanweisung zur Organisation des
Rechnungswesens in der Stadtverwaltung Malchin vom 18. Juni 2019, zuletzt geéndert
am 30. April 2026

Aus dem Grund der besseren Lesbarkeit wird im gesamten Text die mannliche Form verwendet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsatzlich fur alle
Geschlechter. Die verkurzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.

2 Uberdrtliche Kassenpriifung

Die letzte unvermutete Kassenprifung fand am 10. April 2025 statt. Dabei wurden
Beanstandungen ausgesprochen. Folgende Beanstandung existiert weiterhin:

- Es erfolgte gemal § 30 Abs. 1 und 3 GemKVO-Doppik i. V. m. Pkt. 5.1 der
Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens Kkeine gesonderte
Kassenbestandsaufnahnme der Stadtkasse. Des Weiteren wurden die Zahlstellen,
Einzahlungskassen und Handvorschisse nicht vollumfanglich geprft.

- Das Kassenlimit der Stadtkasse entsprechend Pkt. 4.5 der Arbeitsanweisung zu Pkt. 2.7
und 2.8 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens wurde mehrfach
Uberschritten.
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- Zur Sicherstellung der Zahlungsfahigkeit ist nach Pkt. 2.5.6 der Dienstanweisung zur
Organisation des Rechnungswesens eine stetig fortlaufende Liquiditatsplanung zu fiihren.
Diese lag erneut nicht vor.

Gemal § 10 Abs. 2 KPG M-V sind die Prufungsergebnisse der Vertretung der kommunalen
Korperschaft zur Kenntnis zu geben. Anschlielend sind die Prifungsergebnisse nach
§ 10 Abs. 3KPG M-V unverziglich nach der Kenntnisnahme durch die Vertretung der
kommunalen Kérperschaft unter Beachtung der Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes an
sieben Werktagen wahrend der allgemeinen Offnungszeiten offentlich auszulegen. In einer
vorangegangenen oOffentlichen Bekanntmachung ist auf Ort und Zeit der Auslegung hinzuweisen.

Die Prifungsergebnisse der Uiberértlichen unvermuteten Kassenprifung wurden nicht
gemal § 10 Abs. 2 und 3 KPG M-V den kommunalen Koérperschaften zur Kenntnis
gegeben, unverziglich nach Kenntnis der Vertretung der kommunalen Kérperschaft
offentlich bekanntgemacht und ausgelegt.
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3 Kassenbestandsaufnahme

Der aktuellen Prifung lag der Tagesabschluss vom 18. Mai 2026 zugrunde. Er beinhaltete
Buchungen bis zum 15. Mai 2026.

3.1 Kassenistbestand

Der Buchbestand an Finanzmitteln der jeweiligen Konten wurde mit dem tatsachlichen Bestand
auf den Bankkonten abgeglichen.

Die Stadtkasse weist die Bankbestande der laufenden Geschaftskonten wie folgt nach:

ZW Name der Bank IBAN Auszug vom Bankbestand
003 | Deutsche Kreditbank DE16 1203 0000 0000 3011 27 18.05.2026 2.632.137,72 €
Sparkasse Neubrandenburg-
023 D . DE57 1505 0200 0510 0048 30 18.05.2026 1.096.662,45 €
emmin
Deutsche Kreditbank
044 (WOGEMA Kummerow) DE32 1203 0000 1030 8923 74 05.01.2026 261.756,33 €

Deutsche Kreditbank
045 (WOGEMA Faulenrost) DE85 1203 0000 1030 8923 90 05.01.2026 65.176,60 €

Deutsche Kreditbank

046 (WOGEMA Gielow) DE10 1203 0000 1030 8923 82 05.01.2026 32.444,03 €
Deutsche Kreditbank

047 (WOGEMA Neukalen) DE36 1203 0000 1084 1246 41 05.01.2026 36.743,96 €

Summe Bankbestand 4.124.921,09 €

Tabelle 1: Bestand an Finanzmitteln auf Bankkonten
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Die Bestandsaufnahme der Barkasse in der Stadtkasse am 19. Mai 2026 ergab folgendes
Ergebnis:

Bestandsnachweis der Barkasse (zw 001)

Bargeld Anzahl Gesamt
Scheine zu 50,00 € 4 Stick 200,00 €
Scheine zu 20,00 € 11 Stick 220,00 €
Scheine zu 10,00 € 9 Stlck 90,00 €
Scheine zu 5,00 € 8 Stiick 40,00 €
Miinzen zu 2,00 € 9 Stiick 18,00 €
Miinzen zu 1,00 € 17 Stiick 17,00 €
Munzen zu 0,50 € 20 Stiick 10,00 €
Munzen zu 0,20 € 18 Stlck 3,60 €
Minzen zu 0,10 € 21 Stuck 2,10 €
Munzen zu 0,05 € 14 Stiick 0,70 €
Muinzen zu 0,02 € 13 Stiick 0,26 €
Miinzen zu 0,01 € 12 Stiick 0,12 €
Summe Istbestand der Barkasse 601,78 €

Tabelle 2: Bestandsnachweis Barkasse Stadtkasse

Der Tagesabschluss vom 18. Mai 2026 wies einen Bargeldbestand i. H. v. 551,78 Euro aus.
Unter Berlcksichtigung der eingegangenen, aber noch nicht gebuchten Einzahlungen
i. H. v. 50,00 Euro stimmt der Kassenistbestand mit dem Kassensollbestand der Stadtkasse
Uberein.

Die Buchhaltung wies zum Zeitpunkt der Priifung keine Schwebeposten aus.

Unter Berucksichtigung der Bankbestdande und des Barkassenbestandes ergibt sich ein
Finanzmittelbestand/Kassenistbestand von insgesamt 4.125.472,87 Euro.

3.2 Kassensollbestand

Gemal § 24 Abs. 2 Nr. 1 GemKVO-Doppik umfasst der Tagesabschluss neben der Abstimmung
des Saldos der zahlungswirksamen Buchungen mit dem Istbestand (Bankbestdnde und
Kassenbestande) auch die Abstimmung mit dem Saldo der Buchungen auf den
Finanzrechnungskonten.

Der buchmaRige Kassensollbestand betrug laut Tagesabschluss 4.125.472,87 Euro.
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3.3 Gegenuberstellung

Bezlglich der Gegenuberstellung von Kassenistbestand und Kassensollbestand ergab sich
folgendes Prifungsergebnis:

Position Wert
Kassenistbestand 4.125.472,87 €
Kassensollbestand laut Tagesabschluss 4.125.472,87 €
Differenz 0,00 €

Tabelle 3: Abstimmung des Kassenbestandes

Die Ubereinstimmung zwischen dem Kassenist- und dem Kassensollbestand war gegeben. Die
Salden der Finanzrechnungskonten stimmten mit dem Istbestand der Finanzmittel tberein.

4 Aufbau und Organisation der Kasse

Die geschaftsfihrende Stadt Malchin Gdbernimmt gemaR § 127 Abs. 2 KV M-V die
Kassengeschafte des Amtes und der amtsangehoérigen Gemeinden.

Die Stadtkasse ist organisatorisch dem Amt fir Zentrale Dienste und Finanzen zugeordnet.

Die Kasse ist derzeit mit vier Mitarbeitern besetzt. Ein Mitarbeiter ist fir die Vollstreckung
zustandig. Die erforderlichen Bestellungen flir den Kassenleiter/Stellvertreter lagen vor.

Die Kassenaufsicht obliegt gemal § 29 Abs. 1 S. 1 GemKVO-Doppik dem Birgermeister. Die
Aufsicht kann der Blrgermeister entsprechend § 29 Abs. 1 S. 2 GemKVO-Doppik an einen
Beschaftigten der Gemeinde Ubertragen, der nicht Kassenbeschaftigter sein darf. Gemaf
Pkt. 5.2 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens beauftragt der
Burgermeister einen Beschéaftigten mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe. Entsprechend
Pkt. 5.1 Nr. 1 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens ist die Stadtkasse
einmal jahrlich von der Amtsleitung Zentrale Dienste und Finanzen und deren Stellvertreter
unvermutet zu prifen. Somit obliegt die Kassenaufsicht beim Amtsleiter flr
Zentrale Dienste und Finanzen.

Gemall § 30 Abs. 1 und 3 GemKVO-Doppik ist in jedem Haushaltsjahr mindestens eine
unvermutete Kassenprifung einschliel3lich einer Kassenbestandsaufnahme durchzufiihren. In
die Prifung sind in der Regel, spatestens jedoch nach vier Jahren, die Zahlstellen, die
Handvorschiusse und die Einzahlungskassen einzubeziehen.

In Pkt. 5.1 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der Stadtverwaltung
Malchin sind jahrlich mindestens eine unvermutete Kassenprifung und eine unvermutete
Kassenbestandsaufnahme durchzufiihren. In die Prifung sind die Zahlstellen, die
Handvorschisse und die Einzahlungskassen mit einzubeziehen. Die Stadtkasse ist einmal
jahrlich von dem Amtsleiter Zentrale Dienste und Finanzen sowie deren Stellvertreter unvermutet
zu prufen. Zahlstellen, Einzahlungskassen und Handvorschiisse sind vom stellvertretenden
Amtsleiter Zentrale Dienste und Finanzen und dem Kassenleiter einmal jahrlich unvermutet zu
prufen.

Im Haushaltsjahr 2025 erfolgte eine unvermutete Kassenprufung einschlieBlich der
Kassenbestandsaufnahme der Stadtkasse durch den Amtsleiter fUr Zentrale Dienste und
Finanzen und dessen Stellvertreter. Eine gesonderte unvermutete Kassenbestandsaufnahme
wurde nicht durchgefihrt.
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Die Prifungen der Zahlstellen, der Handvorschisse und der Einzahlungskassen im
Haushaltsjahr 2025 fanden nicht vollumfanglich statt (gepriift: Vollstreckung und Peenebad Malchin).

Im Haushaltsjahr 2025 wurde keine gesonderte unvermutete
Kassenbestandsaufnahme entsprechend Pkt. 5.1 der Dienstanweisung zur
Organisation des Rechnungswesens in der Stadtverwaltung Malchin durchgefihrt. F2

Weiterhin wurden im Haushaltsjahr 2025 die Zahlistellen, Handvorschisse und
Einzahlungskassen nicht vollumfanglich gepruft.

Die Prifungen fir das laufende Haushaltsjahr 2026 standen zum Prifungszeitpunkt noch aus.

In der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens sind die Zustandigkeiten nach
§ 28 GemHVO-Doppik umfassend geregelt.

Die Stadt Malchin hat Regelungen entsprechend § 19 GemKVO-Doppik fir die Verwaltung von
Zahlungsmitteln getroffen. Die Regelungen gemal Pkt. 2.5.10 der Dienstanweisung zur
Organisation des Rechnungswesens wurden eingehalten.

Zahlungsanweisungen und Zahlungsabwicklungen dirfen nach § 24 Abs. 7 GemHVO-Doppik
nicht demselben Beschaftigten Ubertragen werden. Die Prifung hierzu hat keine Feststellungen
ergeben.

Die Anordnungsbefugnisse (Pkt. 3.1 der Dienstanweisung) und die Zustandigkeiten zur Feststellung
der sachlichen (Pkt. 4.2 der Dienstanweisung) und rechnerischen Richtigkeit (Pkt. 4.3 der Dienstanweisung)
wurden geregelt. Die Prifung dazu ergab keine Feststellungen.

Nach § 11 Abs. 4 GemKVO-Doppik darf den Beschaftigten der Kasse die Befugnis fur die
Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit nur erteilt werden, wenn und soweit
der Sachverhalt nur von ihnen beurteilt werden kann. Nach Pkt. 4.1 der Dienstanweisung zur
Organisation des Rechnungswesens in der Stadtverwaltung Malchin beziehen sich diese
Befugnisse der Beschaftigten der Kasse auf Mahngeblihren, Kosten der Vollstreckung und
Nebenforderungen wie Zinsen und Sdumniszuschlage.

Die Kasse Ubernimmt keine fremden Kassengeschafte.

In den §§23 Abs. 1 und 2 sowie 24 Abs. 1 GemKVO-Doppik i.V.m. Pkt. 2.5.7.1 der
Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens sind Regelungen zur Erstellung des
Tagesabschlusses enthalten. Danach sind Ein- und Auszahlungen taglich zu buchen. Uber alle
zahlungswirksamen Buchungen ist taglich ein Tagesabschluss zu erstellen. Der Tagesabschluss
ist von den aufstellenden Beschaftigten und dem Kassenleiter zu unterschreiben. Zum Nachweis
der Tagesabschlisse ist ein Tagesabschlussbuch zu flihren. Die Eintragungen im
Tagesabschlussbuch sind von den Beschaftigten, die den Tagesabschluss erstellt haben und von
dem Kassenleiter zu unterschreiben.

Die Stadtkasse erstellt taglich einen Tagesabschluss (Prifungszeitraum: 27. Februar 2026 bis
18. Mai 2025). Die entsprechenden Unterschriften sind vorhanden.
4.1 Barkasse

Zur Kassensicherheit wurden in Pkt. 2.5.10 der Dienstanweisung zur Organisation des
Rechnungswesens Regelungen entsprechend § 28 Abs. 2 Nr. 3e GemHVO-Doppik zur
Aufbewahrung, Beférderung und Entgegennahme von Zahlungsmitteln getroffen.
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In den Kassenbehaltern befanden sich keine Fremdgegenstande.

Gemal Pkt. 4.5 der Arbeitsanweisung zu Pkt. 2.7 und 2.8 der Dienstanweisung zur Organisation
des Rechnungswesens in der Stadtverwaltung Malchin darf der tagliche Bargeldbestand der
Stadtkasse den festgesetzten Hochstbetrag von 500,00 Euro (einschlieRlich Wechselgeldvorschuss)
nicht Uberschreiten.

Die stichprobenartige Prifung ergab, dass das Kassenlimit der Stadtkasse mehrfach
Uberschritten wurde (Priifungszeitraum: 20. Februar 2026 bis 18. Mai 2026).

Das Kassenlimit der Stadtkasse entsprechend Pkt. 4.5 der Arbeitsanweisung zu
Pkt. 2.7 und 2.8 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens inder | F 3
Stadtverwaltung Malchin wurde erneut mehrfach Uberschritten.

Laut der Niederschrift Gber die am 16. Dezember 2025 durchgefihrte unvermutete Prufung der
Stadtkasse Malchin, sollte das Kassenlimit bis zum 31. Januar 2026 auf 1.000,00 Euro erhoht
werden. Diese Anpassung erfolgte bisher nicht und sollte unverziglich vorgenommen werden.

4.2 Liquiditatsplanung

Der zur Aufrechterhaltung der Liquiditat erforderliche Bestand an Bargeld und die
Kontokorrentguthaben bei Kreditinstituten sind nach § 19 GemKVO-Doppik zu planen und
vorzuhalten sowie auf den notwendigen Umfang zu beschranken. Entsprechend
§ 43 Abs. 2KV M-V hat die Gemeinde ihre Zahlungsfahigkeit durch eine angemessene
Liquiditatsplanung sicherzustellen.

Far die jahrliche Liquiditatsplanung mit dem Finanzhaushalt ist eine unterjahrige Planung zu
Grunde zu legen. Damit die Liquiditatsplanung wirksam ist, empfiehlt es sich, zumindest ein
Quartal im Voraus die Betrachtung der wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungsposten und
deren Anfall vorzunehmen und stetig fortzuschreiben (Schartow PdK MV B-1, § 43 Abs. 2 KV M-V,
10. Fassung 2023).

Gemal Pkt. 2.5.6 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der
Stadtverwaltung Malchin erfolgt die Liquiditdtsplanung durch die Stadtkasse. Die
Zahlungsfahigkeit ist durch den Kassenleiter sicherzustellen. Dazu ist von dem Kassenleiter eine
standig fortlaufende Liquiditatsplanung durchzuflihren.

Dem Gemeindeprifungsamt wurde eine Liquiditatsplanung bis zum 31. Mai 2026 nachgewiesen,
diese entspricht nicht den Vorschriften des § 43 Abs. 2 KV M-V, da sie nicht pro Mandant und
nicht stetig fortlaufend ist.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfahigkeit ist gemaf Pkt. 2.5.6 der Dienstanweisung
zur Organisation des Rechnungswesens in der Stadtverwaltung Malchin eine stetig
fortlaufende Liquiditatsplanung fur die geschaftsfihrende Stadt sowie dem Amt und
die amtsangehdrigen Gemeinden zu flihren. Diese lag erneut nicht vor.

F 4

4.3 Angelegte Finanzmittel

Die liquiden Mittel, die nicht sofort bendtigt werden, sind entsprechend
§ 19 Abs. 1 S. 3 GemKVO-Doppik so anzulegen, dass sie bei Bedarf verfligbar sind.
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Gemall Pkt. 2.5.4 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der
Stadtverwaltung Malchin ist festgelegt, dass nicht benétigte Finanzmittel sicher und mit mdglichst
hohem Ertrag anzulegen sind.

Die Grundsatze fir Geldanlagen der Stadt Malchin wurden in der Anlagerichtlinie mit Beschluss
der Stadtvertretung vom 16. Oktober 2024 gefasst und am 10. Marz 2025 der
Rechtsaufsichtsbehdrde angezeigt. Die offentliche Bekanntmachung erfolgte mit Datum vom
20. April 2026.

Zum Prufungszeitpunkt waren keine Finanzmittel angelegt.

4.4 Liquiditatskredite

Gemal Pkt. 2.5.4 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der
Stadtverwaltung Malchin sind Regelungen zur Aufnahme von Liquiditatskrediten enthalten. Die
Hohe der Kreditermachtigung ergibt sich aus der jeweiligen Haushaltssatzung.

Bis zum Prifungszeitpunkt wurden im Haushaltsjahr 2026 keine Liquiditatskredite zur Sicherung
der Zahlungsfahigkeit in Anspruch genommen.

Die Prifung bezog sich auf die Liquiditatskredite der amtsangehoérigen Gemeinden, die im
Rahmen des Gesamtbestandes der Einheitskasse gedeckt wurden.

Amtsinterne Liquiditatskredite wurden durch die Gemeinden Faulenrost und Neukalen in
Anspruch genommen (Prifungszeitraum: 1. Januar 2026 bis 18. Mai 2026).

4.5 Einzahlungskassen, Handvorschisse und Wertvordrucke

Die Stadt Malchin hat gemal Pkt. 4.1 der Arbeitsanweisung zu Pkt. 2.7 und 2.8 der
Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der Stadtverwaltung Malchin neben
der Stadtkasse elf weitere Einzahlungskassen (mit bzw. ohne Wechselgeldvorschuss) eingerichtet.

Entsprechend Pkt. 4.5 der Arbeitsanweisung zu Pkt. 2.7 und 2.8 der Dienstanweisung zur
Organisation des Rechnungswesens betragt das Kassenlimit jeder Einzahlungskasse
500,00 Euro (einschlieRlich Wechselgeldvorschuss).

Im Zuge der Prifung wurden die Einzahlungskassen des Standesamtes, der Vollstreckung und
des Birgeramtes geprift. Die Bestande wurden wie folgt aufgenommen:

Standesamt
Bestandsnachweis der Barkasse
Bargeld Anzahl Gesamt
Scheine zu 50,00 € 2 Stick 100,00 €
Scheine zu 20,00 € 2 Stick 40,00 €
Scheine zu 10,00 € 8 Stiick 80,00 €
Scheine zu 5,00 € 9 Stiick 45,00 €
Munzen zu 2,00 € 2 Stilick 4,00 €
Munzen zu 1,00 € 5 Stuck 5,00 €
Munzen zu 0,50 € 7 Stlck 3,50 €
Summe Istbestand der Barkasse 277,50 €

Tabelle 4: Bestandsnachweis Barkasse Standesamt



Bericht Uber die Gberdrtliche unvermutete Kassenprifung der Stadt Malchin im Amt Malchin am Kummerower See
Rechnungs- und Gemeindeprifungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

Die Ubereinstimmung vom Kassenist- mit dem Kassensollbestand war bei der Barkasse im
Standesamt gegeben.

Die stichprobenartige Prifung hat ergeben, dass das Kassenlimit der Barkasse im Standesamt
grundsatzlich eingehalten wurde (Priiffungszeitraum: 10. Mérz 2026 bis 19. Mai 2026).

Vollstreckung

Bestandsnachweis der Barkasse
Bargeld Anzahl Gesamt
Scheine zu 5,00 € 1 Stick 5,00 €
Miinzen zu 2,00 € 2 Stiick 4,00 €
Miinzen zu 1,00 € 6 Stiick 6,00 €
Muinzen zu 0,50 € 4 Stiick 2,00 €
Munzen zu 0,20 € 4 Stick 0,80 €
Minzen zu 0,10 € 13 Stick 1,30 €
Munzen zu 0,05 € 13 Stick 0,65 €
Miinzen zu 0,02 € 8 Stiick 0,16 €
Miinzen zu 0,01 € 9 Stiick 0,09 €
Summe Istbestand der Barkasse 20,00 €

Tabelle 5: Bestandsnachweis Barkasse Vollstreckung

Die Ubereinstimmung vom Kassenist- mit dem Kassensollbestand war bei der Barkasse der
Vollstreckung gegeben.

Birgeramt
Bestandsnachweis der Barkasse
Bargeld Anzahl Gesamt
Scheine zu 50,00 € 8 Stlck 400,00 €
Scheine zu 20,00 € 2 Stick 40,00 €
Scheine zu 10,00 € 5 Stlck 50,00 €
Scheine zu 5,00 € 4 Stlck 20,00 €
Miinzen zu 2,00 € 30 Stick 60,00 €
Miinzen zu 1,00 € 13 Stiick 13,00 €
Munzen zu 0,50 € 35 Stiick 17,50 €
Munzen zu 0,20 € 15 Stick 3,00 €
Munzen zu 0,10 € 21 Stuck 2,10 €
Summe Istbestand der Barkasse 605,60 €

Tabelle 6: Bestandsnachweis Barkasse Biirgeramt

Die Ubereinstimmung vom Kassenist- mit dem Kassensollbestand war bei der Barkasse im
Blrgeramt gegeben.
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Die stichprobenartige Priifung hat ergeben (Priifungszeitraum: 30. Marz 2026 bis 19. Mai 2026), dass das
Kassenlimit der Barkasse im Blrgeramt grundsatzlich eingehalten wurde.

Es wird empfohlen, das Kassenlimit im Standesamt sowie im Blrgeramt zu erhdhen. E1

Weiterhin erfolgte die Prifung der im Burgeramt verwalteten Fischereiabgabemarken und
Fischereischeine. Die Bestande der Wertvordrucke wurden wie folgt aufgenommen:

Bescheinigung zur
Fischereimarken Zeitlich befristeter | Fischereischein auf | Verldngerung des
Fischereischein Lebenszeit zeitlich befristeten
Fischereischeins
Bestand zum .. . .. ..
31122025 850 Stiick 101 Stick 52 Stlick 78 Stlick
Abgang 805 Stiick 23 Stlick 26 Stiick 2 Stiick
Soll-Bestand 45 Stilick 78 Stlick 26 Stiick 76 Stlick
Ist-Bestand am .. .. .. ..
19.05.2026 45 Stiick 78 Stiick 26 Stilick 76 Stlck
Differenz 0 Stiick 0 Stiick 0 Stiick 0 Stiick

Tabelle 7: Nachweis Fischereiabgabemarken und Fischereischeine im Biirgeramt

Die Priifung der Fischereiabgabemarken und der Fischereischeine ergab keine Feststellung. Die
Ubereinstimmung zwischen den Soll- und Istbestdnden war gegeben.

4.6 Anweisungen

Zahlungen dirfen nur angenommen oder geleistet werden, wenn eine entsprechende
Zahlungsanweisung vorliegt. Entsprechend Pkt. 2.5.3 der Dienstanweisung zur Organisation des
Rechnungswesens in der Stadtverwaltung Malchin sind Kassenanordnungen maschinell zu
erstellen und Uber digitale Signaturen abzuwickeln. In Einzelfallen kénnen Kassenanordnungen
auch schriftlich ausgefertigt werden. Die stichprobenartig gepriften Zahlungen erfolgten aufgrund
derartiger Anweisungen.

Die Mindestangaben fir Zahlungsanweisungen sind in § 7 GemKVO-Doppik geregelt. Die
Prifung hierzu ergab keine Feststellung. Anhand der Anordnungen konnten die Buchungen in
den Bulchern nachvollzogen werden.

In Pkt. 2.4 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens sind die Aufgaben und
die Ablaufe der Geschaftsbuchhaltung geregelt.
4.7 Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Zur Zahlungsabwicklung gehéren entsprechend § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik die Annahme von
Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Finanzmittel, das Mahnwesen
und die Vollstreckung.
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4.7.1 Einzahlungen
Die Buchung der Einzahlungen erfolgt im automatisierten Verfahren.

Gemal Pkt. 2.5.2 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der
Stadtverwaltung Malchin sind Regelungen beziglich der Annahme von Einzahlungen getroffen.
Liegen fur Einzahlungen keine Anordnungen vor, sind diese unverziglich nachzuholen. Kénnen
Einzahlungen innerhalb von acht Stunden keinem Kassenkonto (Debitor) zugeordnet werden, sind
diese als ungeklarte Zahlungseingdnge zu buchen. Der Kassenleiter ist in angemessener Form
darlber in Kenntnis zu setzen. Der Kassenleiter hat nach zwei und spatestens jedoch nach vier
Wochen (ber die Verwendung der Zahlung zu entscheiden. Koénnen ungeklarte
Zahlungseingange nicht innerhalb von sechs Monaten aufgeklart werden, sind sie erfolgswirksam
auszubuchen.

Anhand von Auszigen aus dem Finanzverfahren ist ersichtlich, dass die Klarungskonten
bearbeitet und bereinigt werden. Die ungeklarten Zahlungseingange i. H. v. 54.118,36 Euro
resultieren aus dem Zeitraum vom 22. Dezember 2025 bis 13. Mai 2026.

Einzahlungen dirfen neben den gesetzlichen Zahlungsmitteln ebenso Geldkarten, Debitkarten
und Kreditkarten oder Schecks gemafy Pkt. 2.5.2 der Dienstanweisung zur Organisation des
Rechnungswesens angenommen werden.

Schecks dirfen nur von der Stadtkasse als Einzahlungen angenommen werden. Die
Scheckeingange sind in einem Scheckiberwachungsbuch nachzuweisen. Bevor der Scheck
nicht eingeldst ist, durfen Leistungen hieraus grundsatzlich nicht erbracht werden, insbesondere
dirfen auf Schecks keine Auszahlungen vorgenommen werden.

Im Haushaltsjahr 2026 sind drei Schecks in der Stadtkasse eingegangen. Die Nachweisfiihrung
wird ordnungsgemaf durch die Stadtkasse vorgenommen.

Entsprechend Pkt. 2.5.2.1 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens sind
Regelungen fir die Erteilung einer Quittung festgelegt. Namen und Unterschriftsproben, der zur
Vollziehung von Quittungen ermachtigten Beschaftigten, mussen im Kassenraum vorgehalten
werden. Das Dokument soll den Abdruck des Dienstsiegels und den Sichtvermerk des
Beschaftigten, dem die Kassenaufsicht obliegt, erhalten.

Im Kassenraum der Stadtkasse werden gemafly § 15 Abs. 3 GemKVO-Doppik die Namen und
Unterschriftsproben der ermachtigten Mitarbeiter zur Vollziehung von Quittungen vorgehalten.

Das Gemeindeprifungsamt weist darauf hin, dass gemalf Pkt. 2.5.2.1 der Dienstanweisung zur
Organisation des Rechnungswesens das Dokument mit den Namen und Unterschriften der
Beschaftigten, die zur Vollziehung von Quittungen berechtigt sind, an samtlichen Standorten, an
denen Einzahlungen vorgenommen werden, vorgehalten werden muss.

4.7.2 Auszahlungen

Nach den Vorschriften des § 24 Abs. 6 GemHVO-Doppik darf die sachliche und rechnerische
Feststellung nicht von der gleichen Person getroffen werden, die auch die Kassenanordnung
erteilt. In der Stadtkasse wurde dieses 4-Augen-Prinzip eingehalten.

Auszahlungen werden ausschlieBlich durch die Stadtkasse gebucht und erfolgen ausschliellich
aufgrund von Kassenanordnungen (Zahlungsanordnungen).
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Uberweisungsauftrage, Abbuchungsauftrage und -vollmachten sowie Schecks sind gemaR
Pkt. 2.5.3 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens von zwei Beschaftigten
der Stadtkasse zu unterzeichnen bzw. freizugeben. Kassenanordnungen werden maschinell
erzeugt und Uber digitale Signaturen abgewickelt. In Einzelfallen kbnnen Kassenanordnungen in
schriftlicher Form ausgefertigt werden.

Fir die Auszahlungen lagen entsprechende Zahlungsanordnungen vor und anhand von
Auszugen aus dem Finanzverfahren ist ersichtlich, dass Auszahlungen rechtzeitig und vollstandig
geleistet wurden.

Fir die Auszahlungen lagen entsprechende Zahlungsanordnungen vor und anhand von
Ausziigen aus dem Finanzverfahren st ersichtlich, dass neben den ungeklarten
Zahlungseingangen, ebenso ungeklarte Auszahlungen ausgewiesen wurden. Die zum
Prufungszeitpunkt ausgewiesenen ungeklarten Auszahlungen i. H. v. 6.752,82 Euro resultieren
aus dem Haushaltsjahr 2026. Die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens
sieht keine Regelungen fir ungeklarte Auszahlungen vor. Das Gemeindeprifungsamt weist
darauf hin, dass die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens bzgl. der
ungeklarten Zahlungsvorgange anzupassen ist.
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5 Schlussbetrachtung

Die uberértliche unvermutete Kassenprifung nach § 7 Abs.1 Nr. 2 KPG M-V in der Stadt Malchin
im Amt Malchin am Kummerower See hat ergeben, dass

e der buchungsmaRige Bestand an Zahlungsmitteln unter Bericksichtigung der
Buchungsriickstdnde mit dem tatsdchlichen Bestand der Bankkonten/Kasse
Ubereinstimmt, :

e das Kassenwesen zuverlassig eingerichtet ist und

e die Kassengeschafte unter Vorbehalt der getroffenen Feststellungen (F1 bis F4)
ordnungsgemaf abgewickelt werden.

Neubrandenburg, 27. Mai 2026
Im Auftrag

/

70 i
o AL »,

Michael Runge
Amtsleiter
Rechnungs- und Gemeindeprifungsamt

Verteiler:
Stadt Malchin im Amt Malchin am Kummerower See
Ministerium fur Inneres und Bau M-V

'Landesrechnungshof M-V
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Stellungnahme zum
Bericht liber die am 19.05.2026 durchgefiihrte unvermutete Kassenpriifung
im Amt Malchin am Kummerower See

Bezug:
Bericht des Rechnungs- und Gemeindepriiffungsamtes des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

Es erfolgt jeweils eine Stellungnahme zu den einzelnen Feststellungen (F1- F5).

F1:

Die Prifungsergebnisse der liberdrtlichen unvermuteten Kassenpriifung (des Vorjahres} wurden
nicht gemaR § 10 Abs. 2 und 3 KPG M-V den kommunalen Korperschaften zur Kenntnis gegeben,
unverziiglich nach Kenntnis der Vertretung der kommunalen Korperschaft 6ffentlich
bekanntgemacht und ausgelegt.

Der Prifbericht zur letzten Kassenpriifung wurde tatsichiich nach nicht 6ffentlich bekannt gemacht.
Geplant war, den ndchsten Rechnungspriifungsausschuss zu nutzen, um den Jahresabschluss 2023
und die Kassenpriifung zu thematisieren. Es hat bislang aber keine Sitzung des Rechnungspriifungs-
ausschusses stattgefunden.

Die Kenntnisnahme erfolgt nunmebhr.

F2:

Im Haushaltsjahr 2025 wurde keine gesonderte unvermutete Kassenbestandsaufnahme
entsprechend Pkt. 5.1 der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der
Stadtverwaltung Malchin durchgefiihrt. Weiterhin wurden im Haushaltsjahr 2025 die Zahlstellen,
Handvorschiisse und Einzahlungskassen nicht vollumfinglich geprift.

Im Haushaltsjahr 2025 fand eine interne unvermutete Kossenpriifung und Kassenbestandsaufnahme
statt. Insofern ist die Feststellung nicht richtig.
Stichprobenweise erfolgte die Priifung der Einzahlungskassen im Bereich Vollstreckung und Peenebad.

F3:
Das Kassenlimit wurde entsprechend Punkt 4.5 der Arbeitsanweisung zu Punkt 2.7 und 2.8 der
Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens mehrfach iiberschritten.

Das Kassenlimit wird aus Praktikabilititsgriinden auf 1.000 € erhéht.

F4:

Zur Sicherstellung der Zahlungsfihigkeit ist gemaR Pkt. 2.5.6 der Dienstanweisung zur Organisation
des Rechnungswesens in der Stadtverwaltung Malchin eine stetig fortlaufende Liquiditdtsplanung
fiir die geschiftsfiihrende Stadt sowie dem Amt und die amtsangehérigen Gemeinden zu fiihren.
Diese lag erneut nicht vor.

Es wird eine Liguiditdtsplanung umgesetzt, allerdings noch nicht in der Form, wie wir sie uns
wiinschen..



Auf eine kieinteilige mandantengenaue (gemeindeweise) Planung wird aufgrund der
Verfahrensweise als Einheitskasse verzichtet.

Malchin, den 15.06.2026

bk

Manuela RiRer
Amtsleiterin
Zentrale Dienste und Finanzen



	Vorlage
	Anlage  1 Kassenprüfung Stadt Malchin 2026
	Anlage  2 Stellungnahme

